
Amtliche Bekanntmachung des Landkreises Tübingen 
Landratsamt Tübingen - Abfallwirtschaftbetrieb 
 
 

1. Feststellungsbeschluss 
 

Aufgrund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 25.03.2026 
den Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Tübingen für das Jahr 
2024 mit folgenden Werten fest: 
 
1. Erfolgsrechnung  
1.1 Summe Erträge 21.023.897,12 € 
1.2 Summe der Aufwendungen   20.566.977,49 € 
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  + 456.919,63 € 
 nachrichtlich: 

Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 0,00 € 
 Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Überschussabführung  0,00 € 
 
2. Liquiditätsrechnung 
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit            -77.692,03 € 
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  147.031,20 € 
2.3 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)  69.339,17 € 
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -132.855,16 € 
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des  
 Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) - 63.515,99 € 
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen 
 und Auszahlungen 0,00 € 
  
3.  Bilanzsumme  11.925.764 € 
 
 
2. Der Jahresgewinn i. H. v. + 456.919,63 €, bestehend aus 293.124,71 € (Betriebszweig 1), 

-164.734,70 € (Betriebszweig 2) und 328.529,62 € (Betriebszweig 3) wird festgestellt und 
auf neue Rechnung vorgetragen.  

 
3. Die gebührenrechtliche Kostenüberdeckung für den Kalkulationszeitraum 2024 im Be-

triebszweig 1 (Abfallwirtschaft) i. H. v. 2.138.182,49 € wird festgestellt und der Gebühren-
ausgleichsrückstellung zugeführt. Diese Kostenüberdeckung wird mit der Entnahme von 
1.360.673,30 € aus der Gebührenausgleichsrückstellung verrechnet. 

 
4. Die gebührenrechtliche Kostenunterdeckung im Betriebszweig 2 (Erddeponien) für

 den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 i. H. v. - 43.500,00 € wird festgestellt.  
 
 5. Der Lagebericht, der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 

der Wirtschaftsprüfer (Anlage 2) und der Bericht über die örtliche Prüfung (Anlage 3) wer-
den zur Kenntnis genommen. 

 
6. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2024 entlastet.  
 
Den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Land-
kreises Tübingen finden hier: „https://www.kreis-tuebingen.de/bekanntmachungen“ 
 
Tübingen, den 07.04.2026 
 
 
Peter Mittag 
Betriebsleiter 
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